	[image: ]
Leistungsbeschreibung 
Schadensregulierung im Ausland

1.  Allgemeines
1.1. Auftraggeber

Die Techniker Krankenkasse (im Folgenden TK) ist mit über 12 Mio. Versicherten die größte Krankenkasse in Deutschland. Bundesweit sind ca.15.500 Beschäftigte an über 200 TK-Standorten tätig. Als gesetzliche Krankenversicherung ist die TK eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Hamburg. 
1.2. Leistungsgegenstand 

Die TK ist gesetzlich verpflichtet, gem. § 116 SGB X übergegangene Schadenersatzansprüche zu verfolgen. Eine Vielzahl von Schadenfällen ereignen sich im Ausland und/oder haben einen Anspruchsgegner, welcher seinen Wohnsitz im Ausland hat. 

Der AN unterstützt die TK außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei der Ermittlung, Prüfung und Regressführung der internationalen Schadensregulierung und Abwicklung (gerichtlich und außergerichtlich). Die Dienstleistungen werden weltweit auf Anfrage erbracht. Das Netzwerk des Anbieters soll möglichst flächendeckend verfügbar sein, um eine effiziente Bearbeitung internationaler Fälle zu gewährleisten. 

Es ist geplant eine Rahmenvereinbarung über die Laufzeit von 48 Monaten abzuschließen. 

Im Rahmen dieser Vereinbarung ist davon auszugehen, dass die TK über einen Zeitraum von 48 Monaten Aufträge in einer Größenordnung von 200 Vorgängen vergeben wird. Maximal werden 320 Vorgänge innerhalb der Vertragslaufzeit abgerufen.

Die TK behält sich vor, eine Erstbearbeitung der Fälle durch eigene Kapazitäten vorzunehmen.

Die TK kann nach freiem Ermessen die Bearbeitung von Auslandsregressen an den AN übergeben, wenn die TK deren Verfolgung im Ausland beabsichtigt. Dabei besteht kein Anspruch auf die Übergabe einer Mindestanzahl an Aufträgen für den AN.
2. Anforderungen an die Leistungserbringung

Für die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen, die sich entweder im Ausland ereignet haben und/oder es einen Anspruchsgegner gibt, welcher seinen Wohnsitz im Ausland hat, suchen wir Unterstützung durch einen fachlich versierten Auftragnehmer (AN), welcher die erforderlichen Maßnahmen vor Ort in der jeweiligen Landessprache durchführen kann. Unter Schadenfall versteht sich jegliche Art von Drittverschulden, die zu einem Schaden bei einem TK-Versicherten geführt hat (z.B. Kfz-Unfälle, Unfälle aus allgemeiner Haftpflicht, vorsätzliche Körperverletzung, Behandlungsfehler, Reiseverkehr und Luftfahrtschäden etc.). 
Nach Abschluss der Verfahren (außergerichtlich und gerichtlich) bleibt der Fall bei dem AN in Bearbeitung, bis alle ausstehenden Forderungen durch ihn beigetrieben worden sind.
Für die Durchführung dieser Tätigkeiten muss der AN während der gesamten Vertragslaufzeit ein großes Netzwerk an qualifizierten und erfahrenen Fachexpertinnen und Fachexperten (in Detekteien, Rechtsanwaltskanzleien und Sachverständigenbüros etc.) vorhalten können. Dieses Netzwerk sollte die weltweite Regulierung von derartigen Schadenfällen ermöglichen. 

Eine etwaige Interessenkollision ist zuvor zu prüfen und der TK gegenüber offen zu legen.
3. Ausführung/Ablauf

3.1. Beratung/Ersteinschätzung

Die Ersteinschätzung erfolgt auf Grundlage einer Schreibtischprüfung und beinhaltet Folgendes:
a. Rechtliche Erfolgsaussichten
Eine verbindliche Auskunft darüber, ob nach dem jeweiligen ausländischen Recht hinreichende Erfolgsaussichten für die Durchsetzung der Ansprüche bestehen.

b. Wirtschaftliche Einschätzung
Eine Bewertung der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit und Angemessenheit einer weiteren Rechtsverfolgung unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses sowie potenzieller finanzieller Risiken und Erfolgschancen.

c. Kostenprognose
Eine verbindliche Einschätzung der voraussichtlich entstehenden Kosten im Falle einer außergerichtlichen und/oder gerichtlichen Weiterverfolgung, einschließlich einer Aufschlüsselung nach den wesentlichen Kostenpositionen (z. B. Anwalts-, Gerichts-, Ermittlungs- und Übersetzungskosten), soweit dies möglich ist.

d. Handlungsempfehlung
Eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen auf Grundlage der vorgenannten rechtlichen und wirtschaftlichen Einschätzungen, einschließlich der Darstellung möglicher Handlungsoptionen und deren jeweiligen Konsequenzen. Sollte aufgrund komplexer oder länderspezifischer Gegebenheiten keine umfassende Ersteinschätzung durch den AN selbst möglich sein, kann dies auch in der Handlungsempfehlung abgebildet werden.
Die Ersteinschätzung ist mit einer Begründung an die TK ab Auftragseingang beim AN spätestens innerhalb von 28 Tagen zu übermitteln. Die abschließende Entscheidung über das weitere Vorgehen obliegt der TK und wird dem AN schriftlich in Form einer Auftragsbestätigung übermittelt.
Die Ersteinschätzung (negativ sowie positiv) wird mit einer Beratungsgebühr gemäß der Anlage Preisblatt Pos. 1 abgerechnet. 

3.2. Fallabgaben
Die Fallabgaben sollen wie nachstehend beschrieben (die Aufzählung ist nicht abschließend - das genaue Verfahren kann im Rahmen des Kick-off-Workshops detailliert zwischen TK und AN abgestimmt werden) ablaufen.

Die für die Fallabgabe notwendigen Unterlagen werden mit einem Auftragsschreiben übermittelt und enthalten, soweit bekannt, folgende Daten: Name, Vorname, Anschrift des TK-Versicherten; Name, Vorname, Anschrift Beteiligter/Schädiger, Unfallschilderung und Unfalldatum.

Die Beurteilung und Bearbeitung der von der TK übertragenen Regressfälle erfolgt in eigener Verantwortung des AN, wobei den Weisungen der TK, die im Zusammenhang mit der Durchführung der zu erledigenden Aufgaben erteilt werden, Folge geleistet werden muss. Die Kontaktierung von TK Versicherten erfolgt ausschließlich über die TK.

3.3. Ermittlungstätigkeiten
Der AN kann, nach vorheriger Rücksprache mit der TK, zur Beurteilung der Sach- und Rechtslage ggf. Ermittlungen vor Ort durchführen oder durchführen lassen (z.B. Einsichtnahme in die polizeiliche oder staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte, Prüfung der Bonität von Privatschädigern).

3.4. Außergerichtliches Verfahren

Für den Fall positiv prognostizierter Erfolgsaussichten führt der AN auf entsprechende Anweisung der TK die außergerichtliche Regulierung in eigener Verantwortung durch, informiert regelmäßig (mindestens 1x im Quartal) über die jeweils aktuelle Entwicklung und die weiteren Schritte (z.B. Beauftragung einer Detektei, Beauftragung externer Dienstleister etc.).
Die TK wird dem AN alle zur Bearbeitung der Auslandsregressfälle notwendigen erteilen, soweit diese im Rahmen des Zumutbaren beschafft werden können. Damit wird der AN ermächtigt, Verhandlungen und Korrespondenz mit den Beteiligten zu führen.
Weiterhin ist der AN bei berechtigtem Interesse nach Rücksprache und schriftlicher Einwilligung der TK ermächtigt, Untervollmacht zu erteilen. 
Gütliche Erledigungen, Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarungen sowie Verzichtsvergleiche dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung/Einwilligung der TK durch den AN abgeschlossen werden. 

3.5. Gerichtliches Verfahren

Ein gerichtliches Verfahren wird nur dann eingeleitet, wenn eine außergerichtliche Einigung nicht erzielt werden kann und nach dem jeweils geltenden Recht hinreichende Erfolgsaussichten für ein Obsiegen bestehen. 

Der AN hat auch hierbei vorab eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorzunehmen und die schriftliche Zustimmung der TK einzuholen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, informiert der AN die TK fortlaufend (mindestens 1x im Quartal) über den jeweiligen Stand des Verfahrens. 

Sollte der AN im Einzelfall das Verfahren nicht selbst vor Gericht führen können, empfiehlt der AN der TK nach vorheriger Abstimmung geeignete Vertragsanwälte. Dabei trägt der AN dafür Sorge, dass die Vertragsanwälte zum einen eine entsprechende fachliche Eignung besitzen. Zum anderen hat der AN darauf zu achten, dass sich die Vergütung der Vertragsanwälte in einem angemessenen Rahmen bewegen. Nach Zustimmung durch die TK beauftragt der AN den jeweiligen Vertragsanwalt entsprechend den Regelungen dieses Vertrages mit der Durchführung des gerichtlichen Verfahrens. Die hierfür anfallenden Kosten müssen nach Ziff. 3.6 dargelegt und von der TK schriftlich freigegeben werden. 

3.6. Kostenabstimmung

Der AN verpflichtet sich Kosten, die über die Beratungsgebühr und 100€ hinausgehen, nur mit Zustimmung der TK auszulösen (vgl. § 5 Abs.2 Vertrag). 
Das gilt beispielsweise für die Einschaltung von Rechtsanwältinnen und Rechtanwälten, Sachverständigen oder anderen Expertinnen und Experten für die Erhebung von Klagen oder für die Einlegung von Rechtsmitteln. 

Hierfür hat der AN der TK einen Kostenvoranschlag per E-Mail zu übermitteln. Sollte die TK das Einverständnis geben, wird der AN die Kosten bezahlen und 1:1 an die TK weiterleiten.

Der Kostenvoranschlag führt alle Einzelpositionen netto sowie die Gesamtsumme netto auf.

Bei Kosten i.H.v bis zu 100€ reicht eine einfache Mitteilung an die TK.


3.7. Forderungsmanagement 

Der AN muss neben der Sachverhaltsklärung auch die Eintreibung der nach Sach- und Rechtslage begründeten Regressforderungen gegenüber den ausländischen Drittbeteiligten und soweit möglich und von der TK gewünscht, die Einholung eines vollstreckbaren Titels bei Nichterfüllung der Regressforderung durchführen. 

4. Organisation, Implementierung und Reporting 
4.1. Kommunikationswege
Die notwendige Kommunikation soll nach Möglichkeit auf elektronischem Wege über eine sichere Verbindung (siehe hierzu Vertrag § 4 Abs. 1 und Datenschutzregelungen Anlage X) erfolgen. 

4.2. [bookmark: _Hlk221017297]Implementierung/Kick-Off
Nach Zuschlagserteilung findet zwischen dem AN und der TK ein eintägiger (9:00 bis 16:00 Uhr) Kickoff-Workshop in Hamburg (Unternehmenszentrale der TK) oder Schwerin (Fachzentrum Unfälle und Regresse) bzw. per Online-Konferenz statt. Ziel des Kick-Offs ist die gemeinsame Klärung von Verantwortlichkeiten, technischen Voraussetzungen, Kommunikations- und Abstimmungswegen sowie Terminabsprachen.
Der Kickoff-Workshop soll zeitnah, spätestens 25 Werktage nach der Zuschlagserteilung, stattfinden. 
Die TK übernimmt die inhaltliche Ausgestaltung und Moderation des Kickoff-Workshops, einschließlich Agenda, Unterlagen und Protokollierung der Ergebnisse. Das Protokoll ist dem Auftragnehmer innerhalb von 5 Werktagen zur Freigabe und Abstimmung vorzulegen. 
Erhält die TK zehn Werktage nach Eingang des Protokolls keine Rückmeldung, gilt das Protokoll als freigegeben. Die Einspruchsfrist beginnt ab Zugang des Protokolls beim AN.
Am Kickoff-Workshop hat seitens der AN mindestens eine mit der laufenden Tätigkeit vertraute Person teilzunehmen.
Die Ergebnisse des Kickoff-Workshops sind von dem AN und der TK gemäß dem abgestimmten Protokoll umzusetzen.

4.3. Personaleinsatz
Der AN stellt für die TK eine zentrale, deutschsprachige Anlaufstelle bereit und benennt einen „Single point of contact“ für die erste Kontaktaufnahme der TK. Diese zentrale Stelle übernimmt die Koordination aller fallbezogenen und übergeordneten Themen beim AN. Die gesamte Kommunikation hat vorrangig in deutscher Sprache zu erfolgen.

Des Weiteren sind Mitarbeitende in leitender Funktion zu benennen, die bedarfsorientiert bei schwerwiegenden Störungen oder grundlegenden Sachverhalten entscheidungsbefugt sind. 

4.4. Informationsaustausch
Zwischen dem AN und der TK findet jährlich ein Gespräch zur Evaluation der bisherigen Zusammenarbeit und zur Abstimmung der Prozesse statt. Das Evaluationsgespräch kann online stattfinden. An dem Gespräch muss eine mit der laufenden Tätigkeit vertraute Person teilnehmen. 

Es werden länderspezifische und relevante Änderungen/Neuigkeiten (z.B. über Rechtsprechung, Gesetzesänderungen; Verjährungsfristen) und eine Übersicht der aktuell beim AN bearbeiteten Fälle präsentiert. Bei Bedarf kann der AN zusätzlich länderspezifische Schulungen im Fachzentrum der TK in Präsenz oder digital anbieten. 
4.5. Berichtswesen/Reporting
Für die Erteilung von Auskünften und die Abgabe von Empfehlungen muss ein Berichtswesen vorgehalten werden. 
Der AN übersendet der TK quartalsweise einen kostenfreien Report über alle offenen und beendeten Fälle. Ein entsprechendes Muster stimmen die TK und der AN nach Zuschlagserteilung im „Kick-Off Termin“ ab. 
Der Report muss mindestens folgende Fakten beinhalten:
•	Fallnummer
•	Streitwert
•	Land
•	Ersteinschätzung erfolgt? (Ja/Nein)
•	Aktueller Status
•	Letzte Korrespondenz
•	Bisher angefallene externe Kosten

Eine kostenfreie Erweiterung des Reports ist jederzeit nach beiderseitiger Abstimmung möglich.
Der TK wird das Recht eingeräumt, jederzeit nach vorheriger Ankündigung die Unterlagen (Fallakte etc.) einzusehen und sich Unterlagen übermitteln zu lassen. Die Aufbewahrung der Schadenunterlagen ist vom AN entsprechend der landesüblichen Dauer zu gewährleisten.
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